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1 Veranlassung und Vorgehensweise 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um ruderale Gartenbrachefläche in der Schönfließer Straße 
im Zentrum des Ortes Mühlenbeck.  
Der 1,74 ha große Geltungsbereich erstreckt sich in Nord‐Süd‐Richtung. Westlich grenzt das 
Neubaugebiet „An der Schönfließer Straße“ an. Östlich grenzen Wohnbaugrundstücke der Berli-
ner Straße. Südlich geht die Fläche in Außenbereichsflächen über, die bis an die Bahntrasse 
angrenzen. Es ist geplant, die Brachefläche als Wohnbaufläche zu entwickeln. 
Das Plangebiet (Gemarkung Mühlenbeck, Flur 4) wird umgrenzt: 
‐ im Norden von der südlichen Grenze der Straßenverkehrsfläche der Schönfließer Straße (Flur-
stücke 635/191 und 191/5) sowie 
‐ im Nordosten von den Flurstücken 764/165, 525/165, 524/165, 440, 441 und 442. 
‐ im Osten von den Flurstücken 866/166, 867/166, 166/13, 165/27, 326, 333, 165/1, 159/3 159/5 
und 159/4, 
‐ im Süden von dem Flurstück 168/1, 
‐ im Westen von den Flurstücken 34/7 und 180/9. 
 
Das Planungsziel des Bebauungsplanes besteht in der Schaffung der planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen für Wohnbebauung. 
 
Es sind sämtliche relevanten Auswirkungen auf artenschutzrechtliche Belange zu prüfen. 
Mit dem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag wurde das Büro Vorland beauftragt. Die Aufnahmen 
der Arten und Biotope wurden im Zeitraum März bis Juli 2023 und Februar 2024 durchgeführt. 
 

 

Abbildung 1: Lage des Geltungsbereichs am Rand der Ortslage Mühlenbeck (Quelle: bb-viewer 
2023) 
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Abbildung 2: Geltungsbereich (Quelle: bb-viewer 2023) 
 
 
2 Gesetzesgrundlagen 

Durch eine am 18.12.2007 in Kraft getretene Änderung der Artenschutzbelange im Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatSchG) gelten Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
für nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässige Vorhaben für europäische Vogelarten 
und Arten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie („europarechtlich geschützte Arten“).  
Das geplante Vorhaben ist hinsichtlich Vorkommen und Gefährdung von europarechtlich ge-
schützten Arten sowie allen weiteren nach der Bundesartenschutzverordnung besonders und 
streng geschützten Tier- und Pflanzenarten zu überprüfen.  
Folgende Gesetzesgrundlagen bzw. Richtlinien dienten als Grundlage für den vorliegenden 
Fachbeitrag: 

1. Richtlinie des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 
(79/409EWG) zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 807/2003 des Rates vom 
14.04.2003 (Vogelschutzrichtlinie) 

2. Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21.05.1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebens-
räume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie), ABl. 
EG Nr. L 206, S. 7, geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 des Europäischen 
Parlamentes und des Rates vom 29. September 2003 (Abl. EU Nr. L 284 S. 1). Seit dem 
01.01.2007 in konsolidierter Fassung vorliegend. 

3. Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) 
vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Juli 
2022 (BGBl. I S. 1362, 1436) geändert worden ist. 

4. Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (Brandenburgi-
sches Naturschutzausführungsgesetz - BbgNatSchAG) vom 21. Januar 2013 (GVBl.I/13, 
[Nr. 3]), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. September 2020 
(GVBl.I/20, [Nr. 28]). 
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5. Verordnung zum Schutz wildlebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutzverord-
nung) – 16.02.2005 

Ziel der artenschutzrechtlichen Prüfung ist es primär, zu prüfen, ob das geplante Vorhaben bzw. 
die dem Vorhaben vorbereitenden Handlungen geeignet sind, geschützten Arten gegenüber Ver-
botstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG auszulösen. 
 
3 Datengrundlage / Methodik 

3.1 Allgemeine Angaben 

Für die vorliegende Artenschutzprüfung sind besonders und streng geschützte Tier- und Pflan-
zenarten aus folgenden Quellen zu berücksichtigen: 

• FFH-Richtlinie, Anhang IV 

• Bundesartenschutzverordnung (Anlage 1, Spalten 2 und 3) 

• Europäische Vogelarten 

Nicht alle der streng geschützten Arten müssen automatisch einer artenschutzrechtlichen Prü-
fung unterzogen werden. Es findet eine artenschutzrechtliche Vorprüfung statt, bei der die Über-
schreitung der so genannten Relevanzschwelle geprüft wird. Das bedeutet, wenn eine verbots-
tatbestandsmäßige Betroffenheit einer Art durch das jeweilige Projekt ausgeschlossen werden 
kann, muss keine artenschutzrechtliche Prüfung durchgeführt werden.  
In einem weiteren Schritt wird die einzelartbezogene Bestandssituation der Art im Untersu-
chungsraum untersucht, um die Arten bzw. Artengruppen zu ermitteln, die tatsächlich von dem 
jeweiligen Plan oder Vorhaben betroffen sind. Anschließend wird bezüglich dieser Arten eine 
Prognose zur Erfüllung möglicher Verbotstatbestände aufgestellt. Werden diese erfüllt, wird ver-
sucht, Maßnahmen zur Vermeidung einer prognostizierten Störung oder Beeinträchtigung zu 
finden. Gegebenenfalls werden zusätzlich funktionserhaltende oder konfliktmindernde Maßnah-
men zur Erhaltung der Funktionalität von Fortpflanzungs- und Ruhestätten festgelegt.  
Können Vermeidungsmaßnahmen nicht dazu beitragen, die Erfüllung der Verbotstatbestände zu 
verhindern, muss eine artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung beantragt werden. Dazu ist 
darzulegen, ob die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach artenschutzrechtlichen Verboten 
erfüllt werden können. Weiterhin muss der Erhaltungszustand der lokalen Populationen der je-
weilig betroffenen Arten beschrieben werden. Wenn nötig müssen weitergehende Maßnahmen 
zum Schutz des günstigsten Erhaltungszustandes erarbeitet werden.  
Liegt ein ungünstiger Erhaltungszustand vor, muss sichergestellt werden, dass eine weitere Ver-
schlechterung durch Hilfsmaßnahmen verhindert werden kann bzw. die Wiederherstellung des 
günstigen Erhaltungszustandes erreicht werden kann. Weiterhin muss eine Prüfung zumutbarer 
Alternativen stattfinden.  
Dem AFB brauchen jedoch die Arten nicht unterzogen werden, für die eine Einwirkung durch das 
jeweilige Projekt oder durch Nichtvorkommen mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen wer-
den kann. Hierzu wurde ein Auswahlverfahren durchgeführt, das auf die Kenntnis der regionalen 
Verbreitung, der Berücksichtigung von Habitatansprüchen und der Auswertung von Fachliteratur 
beruht.  
Im Rahmen des durchgeführten AFB erfolgt für den hier vorliegenden Vorentwurf eine Bewertung 
der artenschutzrechtlichen Belange anhand der durchgeführten faunistischen Kartierungen sowie 
weiterer Potentialabschätzungen. 
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3.2 Biotoptypen / Habitatbedingungen 

Zur Einschätzung der Bedingungen vor Ort erfolgten von März 2023 bis September 2023 Kartie-
rungen., um die aktuellen Biotoptypen und Pflanzenvorkommen zu erfassen. 

Die Aufnahme der Biotoptypen erfolgt nach Brandenburger Schlüssel (Kartierungsschlüssel 
Brandenburg 2004, Band 1 u. 2).  

Grafisch erfolgt die Darstellung in der Anlage 1: Biotoptypen. 

Die folgenden Biotoptypen sind zur Einschätzung des Gebiets relevant: 

 

Tabelle 1: Biotoptypen im Geltungsbereich 

011333,  
Graben, teilweise beschattet, temporär wasserfüh-
rend 

 

 

Abbildung 3: anliegender Graben, südlich 

012111 §,   
Schilfröhricht an Fließgewässern (Graben) 

 

 

Abbildung 4: Röhricht am Ufer des Grabens 
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03244,  
ruderale Gras- und Staudenflur, Kanadische Gold-
rute 

 

 

Abbildung 5: mittleres UG 

05142,   
ruderale Gras- und Staudenfluren frischer Standor-
te 

 

 

Abbildung 6: nördl. UG 

05113,  
ruderales Grünland 

 

 

Abbildung 7: südl. UG 
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071021,  
flächige Laubgebüsche frischer Standorte, Brom-
beerhecke 

 

 

Abbildung 8: Brombeerhecke 

071121,  
Laubbäume, frischer Standort, heimische Baumar-
ten 

 

 

Abbildung 9: meist Spitzahorn, Silberweide, Espe, 
wenige Stieleichen 

10113  
Gartenbrache 

 

 

Abbildung 10: verwilderter Garten im nördl. UG, mit 
Obstbaumbeständen 
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101012,  
Parkanlage, Grünanlage (2-50ha) 

 

 

Abbildung 11: südl. UG 

12261,  
Einzel-, und Reihenhausbebauung mit Gärten 

 

 

Abbildung 12: Schönfließer Straße 

 

Abbildung 13: Schönfließer Siedlung 

 

Geschützte Pflanzen-Arten nach BNatSchG befinden sich nicht innerhalb des Geltungsbereichs. 

Geschützte Biotope werden bei Einhaltung von Vermeidungsmaßnahmen: keine Nutzung der 
anliegenden Röhrichtflächen, Seggenwiesen und Erlenwälder, nicht beeinträchtigt.  
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3.3 Arten 

Arterfassungen wurden im Rahmen des Verfahrens für die Artengruppe der Brutvögel, sowie 

(teilweise) Reptilien und Amphibien durchgeführt. Für weitere Artengruppen liegt eine Potential-
abschätzung vor. 

Tabelle 2: Termine Kartierungen 

Datum Uhrzeit Wetter 
Biotope, 
Bäume 

Brutvögel Amphibien 
Reptilien 

21.03.2023 23.10 – 00.30 Uhr 
8°C, bedeckt, Regen, 
leichter Wind   

 x 
 

22.03.2023 05.10 - 06.30 Uhr 
7-10°C, bedeckt, 
nach Regen, leichter 
Wind   

x x 
 

02.04.2023 05.30 - 06.45 Uhr 
-2-7°C, teilweise be-
deckt, windstill, nie-
derschlagsfrei   

x x 
 

12.04.2023 06.00 - 07.00 Uhr 
6°C, bedeckt, nach 
Regen, windstill 

x x x 
 

25.04.2023 06.00 - 07.00 Uhr 
2-8°C, niederschlags-
frei, windstill, bedeckt 

  x   
 

03.05.2023 06.50 – 08.00 Uhr 
5-10°C, nieder-
schlagsfrei, windstill x 

x   
 

12.05.2023 06.30 – 07.45 Uhr 
9-12°C, teilweise 
bedeckt, windstill   

x   
 

31.05.2023 05.10 – 06.30 Uhr 
9°C, leichter Wind, 
niederschlagsfrei   

x   
 

10.06.2023 05.10 – 06.30 Uhr 
4-5°C, niederschlags-
frei, windstill  x 

x   
 

24.07.2023 16.00 - 17.45 Uhr 
26°C, niederschlags-
frei, windstill  

  x 

25.09.2023 12.10 – 14.00 Uhr 
13-17°C, nieder-
schlagsfrei, windstill x 

  x 

27.02.2024 14.00 – 18.00 Uhr 
6°C, niederschlags-
frei, leichter Ostwind x 

 x  

 
Erfassung der Brutvogelfauna  

 

Methodik 
Das Untersuchungsgebiet (UG) wurde nach den methodischen Vorgaben der Revierkartierungs-

methode1 und den Angaben aus SÜDBECK et al. (2005)2 8 mal begangen.  
 
Untersuchungsraum 
Das UG umfasste das gesamte Plangebiet sowie relevante Strukturen anliegender Flächen, so-
weit diese einsehbar waren.  
Die Gebäude, Bäume und Sträucher wurden, z.T. mit Fernglas (ZEISS 10x40 und Nikon 7x50), 
hinsichtlich möglicher Brutplätze von Vogelarten abgesucht. 

Bei den Morgenkartierungen wurde auf das Verhören der Gesänge sowie auf Sichtbeobachtun-
gen von revier- und brutanzeigendem Verhalten der Vögel geachtet. Als potentielle Brutvögel, 
d.h. Individuen, die voraussichtlich im angetroffenen Raum zur Brut schreiten, wurden gewertet, 
wenn zumindest eine der folgenden Verhaltensweisen der Vögel registriert wurde: 

 
1 Bibby, Colin J. (1995): Methoden der Feldornithologie: Bestandserfassung in der Praxis. Neumann. Radebeul. 
2 Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands. Radolfszell. 
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• zweimalige Feststellung eines singenden Männchens an einem Ort 
• Warnverhalten 
• Futter- / Nistmaterialtragende Alttiere 
• Befliegen eines Nestes / Höhle 
• gesehene Jungvögel 

Weiterhin wurden Arten, bei denen die angegebenen Kriterien nicht beobachtet werden konnten, 
die sich aber am geeigneten Brutort aufhielten, als Brutzeitfeststellung gewertet. Aufgrund der 
Biotopausstattung im Geltungsbereich wurde auf eine Nachtkartierung verzichtet. 

In der folgenden Ergebnistabelle werden die beobachteten Vogelarten aufgelistet und deren 
Schutzstatus erfasst. 

In der Karte Fauna Anlage 3 werden alle Brutreviere und relevante Nahrungsgäste im relevanten 
Umfeld des Bauvorhabens dargestellt. Die weiteren Ergebnisse des UG hinsichtlich Brutvogel-
vorkommen werden in dieser Karte ohne direkten Nachweisort angegeben.  

 
Zusammenfassung der Tabelle: 
Im Ergebnis der Erfassungen konnten insgesamt 23 Vogelarten innerhalb der Vorhabenfläche 
und auf angrenzenden Flächen festgestellt werden.  
Es wurden keine Art des Anhangs I der EU-Vogelschutzrichtlinie nachgewiesen.  
In der Bundesartenschutzverordnung werden von den insgesamt 23 festgestellten Arten keine 
Vogelarte als streng geschützte Arten benannt.  
In der Roten Liste Brandenburgs (2019) werden für das untersuchte Gebiet keine Vogelarten 
geführt.  
 

Zuordnung der erfassten Vogelarten zu ökologischen Gilden 

 

Gilde Gehölzbrüter 

Die meisten im Gebiet brütenden Vögel sind zur Gilde der Gehölzbewohner zu rechnen. Diese 
nutzen Gehölze in verschiedenen Formen als direkten Brutplatz. Dazu gehören hier Ringeltaube, 
Elster, Eichelhäher, Nebelkrähe, Amsel, Rotkehlchen, Nachtigall, Gartenbaumläufer und Zaun-
könig.  
Auf der VHF sind die Arten beim Entfernen der Brutgehölze direkt betroffen.  
 

Gilde Höhlen- und Halbhöhlenbrüter 

Diese Gilde nutzt Höhlen und Halbhöhlen als Brutplatz. Die Arten können Höhlen selbst bauen 
oder bereits bestehende Strukturen bewohnen. Diese können sich sowohl an Gehölzen als auch 
an Gebäuden und anderen geeigneten Strukturen befinden. Zur Gilde gehören auf der VHF Blau-
, Kohlmeise sowie Haussperling. 
Eine direkte Betroffenheit der Arten Kohlmeise und Blaumeise trifft beim Entfernen von Höhlen-
bäumen ein. 
Die typische Gebäudebrüter: Rauchschwalben, Hausrotschwanz sowie Mauersegler nutzen den 
Geltungsbereich nur zur Jagd.  
 

Gilde Offen- und Halboffenlandbrüter 

Die Gilde brütet im Offen- und Halboffenland. Die Arten bauen ihre Nester dabei entweder direkt 
am Boden bzw. in Bodennähe oder an Gehölzen in der offenen Landschaft.  
Im Plangebiet konnten keine Arten des Offen- bzw. Halboffenlandes nachgewiesen werden. Der 
Jagdfasan besitzt sein Revier außerhalb der VHF.  
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Gilde Gewässerarten 

In dieser Gilde werden alle Arten zusammengefasst, die in Gewässernähe brüten und überwie-
gend im aquatischen Raum leben. Die einzige dieser Gilde zugehörige Art im UG ist die Stocken-
te. Das Revier der Stockente ist in den südl. Gewässerbereichen, ohne Bezug zur VHF. 
 

In der folgenden Tabelle wird neben den Artnamen, dem Artkürzel sowie dem Status der Vogelart 
eine Zuordnung zu den europäischen Schutzkategorien der EU-Vogelschutzrichtlinie, Anhang I3 
vorgenommen. Des Weiteren erfolgt ein Abgleich der vorgefundenen Arten mit den Angaben der 
Bundesartenschutzverordnung4 und der Roten Liste des Bundeslandes Brandenburg5.  

 

 
3 Richtlinie des Rates vom 02.April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (79/409/EWG). 
4 Verordnung zum Schutz wildlebender Tier- und Pflanzenarten (2019). 
5 Rote Liste und Liste der Brutvögel des Landes Brandenburg 2019. Naturschutz und Landschaftspflege in Branden-

burg. Heft 4, 2019 
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Tabelle 3: Brutvogelarten 2023 

Art deutsch 
Art wissenschaft-
lich 

Kürzel 
in Kar-

te 

Staus 
UG 

Eintrag 
EU-, 

Anhang 
I 

Schutzstatus 
BNatSchG 

(b/s)  
BArtSchV 

RL-
Bbg. 

(2019) 
Bemerkung 

Amsel Turdus merula Am B   b     
2 Rev. in direkt angrenzenden Gärten, 1 Rev mittl. 
UG 

Blaumeise Parus caeruleus Bm B   b     Mind. 2 Rev. im UG 

Buntspecht Dendrocopus major Bsp 
NG 
(B) 

  b     im UG häufig nahrungssuchend 

Bachstelze Motacilla alba Bst NG   b     einmalige Sichtung, Grabenböschung 

Eichelhäher Garrulus glandarius Eh BV   b     1 BV südl. UG 

Elster Pica pica El BN         1 Rev. nördl. UG, Nest in Baumkrone Nr. 110 

Fitis 
Phylloscopus tro-
chilus 

Fi B   b     1 Rev. südl. angrenzende Fläche 

Gartenbaumläufer 
Certhia brachyda-
ctyla 

Gb B   b     vermutetes Rev., mehrmalige Sichtung nördl. UG  

Gartengrasmücke Sylvia borin Gg B   b     mehrmalige Sichtung Gehölzfläche, kein BN 

Gartenrotschwanz 
Phoenicurus phoe-
nicurus 

Grs B   b     
Brutvogel der angrenzenden Wald- / Gehölzflä-
chen, östl. UG 

Hausrotschwanz 
Phoenicurus 
ochruros 

Hrs B/NG   b     
brütet vermutlich am Gebäude Nachbargrund-
stück, auf VHF nur auf Nahrungssuche 

Haussperling Passer domesticus Hsp B         Brutvogel der Siedlungsflächen, häufig 

Jagdfasan 
Phasianus colchi-
cus 

Fa B   b     Brutvogel auf südwestl. Brache (außerhalb UG) 

Kohlmeise Parus major Km BN   b     Mind. 4 Rev im UG 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla Mg BV   b     2maliger Nachweis in den westl. Gehölzflächen 
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Nachtigall 
Luscinia megar-
hyhnos 

Na B   b     1 Rev. im UG, 1 Rev. südl. angrenzende Fläche 

Nebelkrähe Corvus cornix Nk 
Üf, 
NG 

  b     häufiger Nahrungsgast  

Rotkehlchen Erithacus rubecula Ro B   b     1 Rev. westl. UG 

Rauchschwalbe Hirundo rustica Rs Üf   b     regelmäßig überfliegend 

Ringeltaube Columba palumbus Rt BN   b     BN in Eiche, Nähe Graben 

Star Sturnus vulgaris S 
NG, 
BN 

  b     
1 BN im angrenzenden Garten (abgestorbene 
Birke) 

Zilpzalp 
Phylloscopus col-
lybita 

Zi B   b     1 Rev. östl. UG 

Zaunkönig 
Troglodytes tro-
glodytes 

Zk B   b     
Brutverdacht, häufige Sichtung bei Nahrungssu-
che in Gehölzflächen 

Legende:  
EU-VR Anhang I  EU-Vogelschutzrichtlinie (79/409/EWG), Anhang I  
BArtSchV Bundesartenschutzverordnung + streng geschützte Arten  
BNatSchG (b / s)   Bundesnaturschutzgesetz, besonders / streng geschützte Arten  
RL-Bbg   Rote Liste Brandenburg 2019 (1 = Vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Vorwarnliste)  
BN Brutnachweis 
B Gesangsrevier / potentieller Brutvogel 
BP, sM, rM Brutpaar, singendes Männchen, rufendes Männchen 
NG, Dz Nahrungsgast, Durchzügler 
Rev. Revier 
VHF Vorhabenfläche 
UG Untersuchungsgebiet 
………………………….. Pot. Betroffenheiten durch Lage innerhalb VHF 
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Amphibien 

 

Methodik der Erfassung 

• drei Tag- und eine Abend/Nachtbegehungen, u.a. Beobachtung Wanderverhalten 
Frühjahrswanderung, Ableuchten des Gewässers 

• Abgrenzung von Wasser- und Landhabitaten, Bewertung des Erhaltungszustandes  
• weitere Begehung zur Erbringung von Reproduktionsnachweisen (Eier, Larven, Jung-

tiere) der Amphibien zwischen Juni und August 
 
Untersuchungsraum 
Der Schwerpunkt der Erfassungen lag im Bereich des westlich angrenzenden Grabens so-
wie angrenzenden Strukturen.  
 
Tabelle 4: folgende Arten konnten nachgewiesen werden: 

Artname  

deut. 

Artname – 

wiss. 

rufende Tiere / Fundort 

innerhalb UG 
RL Bbg BArtSchV6 FFH-RL  

Erdkröte Bufo bufo 

3 Rufer/ Abend, keine 
Larvennachweise, 

2 Sichtnachweise bei 
Balz im Gewässer 

- + - 

Teichfrosch Rana esculenta 

0 Rufer/Abend, 2 Sicht-
nachweise auf Sonnen-
platz (in der Grabenbö-

schung)  

Keine Larvennachweise, 
Graben früh ausgetrock-

net 

-- + - 

Teichmolch 
Triturus vula-

gris 

3 Sichtnachweise (Wan-
derung aus Winterhabi-
tat und beim Ableuchten 
der Flachwasserberei-

che) 

-  - 

 

 

Lebensraumanspruch  

Alle Amphibienarten (außer einzelne Salamanderarten - die in Brandenburg aber nicht rele-
vant sind) sind hinsichtlich der Fortpflanzung auf Gewässer angewiesen. Nur die Geburtshel-
ferkröte (und die Salamander) paaren sich an Land, alle anderen Arten benötigen Laichge-
wässer. Nahezu alle Gewässertypen sind als Laichgewässer geeignet. Wobei jede Art ge-
sonderte Ansprüche an das Laichgewässer hat. Insgesamt werden jedoch temporäre be-
sonnte Stillgewässer bevorzugt, größere Fließgewässer gemieden. Wichtig ist, dass die Ge-
wässer über Sonnenplätze verfügen und wenigstens bis Mai (Verlassen des Gewässers frü-
her Arten) wasserführend sind. 
 

 
6 VERORDNUNG ZUM SCHUTZ WILDLEBENDER TIER- UND PFLANZENARTEN (16.05.2005) BGBL I 2005 258 (896) 
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Ergebnisse 

Der Graben war noch bis Ende März gut wasserführend. Wenige Individuen der Arten: Erd-
kröte, Teichfrosch und Teichmolch konnte nachgewiesen werden. 
Bereits Ende April war der südl. Graben im UG vollständig ausgetrocknet, sodass eine Lar-
venentwicklung nicht möglich war. Im nördlichen Grabenabschnitt waren im Frühsommer nur 
noch wenige Feuchtstellen. 
Der Graben verfügt nur über wenige geeignete Sonnenplätze. Aufgrund des frühzeitigen 
Austrocknens, hat der Graben als Reproduktionsstätte von Amphibien nur eine geringe Be-
deutung. 
 

  
Abbildung 14: Teichmolch Männchen und Weib-
chen im Uferbereich 

Abbildung 15: Nördlicher Bereich des Grabens, 
länger wasserführend, Fundort 

 
Als Überwinterungsraum eignen sich umliegenden Gehölz- und Ruderalfluren, vor allem die 
Flächen im UG. Ein Wanderungsgeschehen konnte auf der B-Planfläche aber nicht nachge-
wiesen werden. 
Es ist aber nicht auszuschließen, dass nach günstigen Jahren mit Wasserständen bis in den 
Sommer und damit mit Reproduktionschancen, Amphibien das Gelände nutzen, um von um-
liegenden Gehölzhabitaten das Laichgewässer zu erreichen.  
Es sind Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um Amphibien bei den Frühjahrs- und Herbstwan-
derungen nicht zu gefährden. Durch einen Amphibienzaun kann das Einwandern der Tiere 
aus dem Laichgewässer in die VHF verhindert werden. 
 
 
4 Artenschutzrechtliche Prüfung 

Die artenschutzrechtliche Prüfung erfolgt für alle untersuchten sowie potentiell relevanten 
Artengruppen bzw. Arten des B-Plangebietes sowie den relevanten angrenzenden Flächen.  

Arterfassungen wurden im Rahmen des Verfahrens für die Artengruppen Brutvögel und Am-

phibien durchgeführt. Für alle übrigen streng geschützten Tier- und Pflanzenarten erfolgt 
eine Relevanzprüfung anhand ihrer artspezifischen Habitatbedingungen. Die betreffenden 
Daten zu den zu prüfenden Arten wurden der Internetseite des Bundesamtes für Natur-
schutz7 entnommen. Im Folgenden wird eine Zusammenfassung der relevanten Arten nach 
Artengruppen gegeben. 
 

 
7 Online unter www.ffh-anhang4.bfn.de 
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4.1 Gefäßpflanzen 

Tabelle 5: Anhang IV-Arten Gefäßpflanzen 

Art wissenschaft-

lich 

Art deutsch Lebensraum 

Stipa pulcherrima  

ssp. bavarica 

Bayerisches Federgras wasserdurchlässige Böden, wie Muschelkalk, Gips oder 
die Schotterterrassen ehemaliger Wildflüsse 

weltweites Vorkommen nur im Donautal bei Neuburg 

Adenophora liliifolia Becherglocke Pflanzengesellschaften der Auen 

Najas flexilis Biegsames Nixenkraut nährstoffarme, kalkreiche Stillgewässer. 

Gentianella bohemi-

ca 

Böhmischer Enzian traditionell bewirtschaftete Borstgrasrasen und Bergwie-
sen auf 700–880 m Meereshöhe 

Vorkommen in Deutschland nur im Bayrischen Wald 

Myosotis rehsteineri Bodensee-
Vergissmeinnicht 

wenig bewachsene, kiesige Uferbereiche von Voralpen-
seen 

Asplenium adulteri-

num 

Braungrüner Strichfarn halbschattige, ursprüngliche Serpentinit-Felsen und alte 
bäuerliche Steinbrüche 

Bromus grossus Dicke Trespe Begleitart in Winter-Getreideäckern 

Vorkommen in Deutschland nur in Baden-Württemberg, 
Bayern und Rheinland-Pfalz nachgewiesen 

Botrychium simplex) Einfacher Rautenfarn Vorkommen in Deutschland nur an einem Standort in 
NRW 

Pulsatilla patens Finger-Küchenschelle kiesige, nährstoffarme Böden der Münchner Schotter-
ebene 

Cypripedium calceo-

lus 

Echter Frauenschuh lichte Wälder, wärmebegünstigte Waldrandbereiche, 
Säume sowie besonnte Waldlichtungen 

Pulsatilla grandis Große Kuhschelle trockene, meist flachgründige und nährstoffarme Böden 

Vorkommen in Deutschland nur in der Garchinger Heide 

Caldesia parnassifo-

lia 

Herzlöffel Wasserpflanze stehender Gewässer und Sümpfe 

einziges Vorkommen innerhalb von Deutschland liegt in 
der Oberpfalz 

Marsilea quadrifolia Kleefarn Wasserpflanze schlammiger Gewässerrufer und nasser 
Stellen in Feuchtweiden 

Apium repens Kriechender Sellerie Pionierpflanze an Ufern unterschiedlicher Gewässer, im 
Grünland, auf Scherrasen oder an Wegrändern 

Lindernia procum-

bens 

Liegendes Büchsen-
kraut 

trockenfallende Ufer von Teichen, Tümpeln, Altwassern, 
Flüssen, Lehmgruben und Gräben 

Vorkommen in Deutschland nur in der Oberrheinebene, 
im Elbegebiet und im Donaugebiet bzw. Regental 

Saxifraga hirculus Moor-Steinbrech nassen, mäßig nährstoffreichen und mäßig sauren Torf-
schlammböden 

gilt in Deutschland als ausgestorben 

Trichomanes speci-

osum 

Prächtiger Dünnfarn windstillen Höhlen, Felsüberhängen, -spalten oder -
nischen mit hoher Luftfeuchtigkeit, zumeist umgeben von 
Wald in der Nähe von Sickerquellen oder Bächen 

Jurinea cyanoides Sand-Silberscharte offene, basenreiche und besonnte Sandböden 

Coleanthus subtilis Scheidenblütgras kalkarme, mäßig saure, gut durchnässte Schlammböden 
im Überschwemmungsbereich von Flusstälern 
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Art wissenschaft-

lich 

Art deutsch Lebensraum 

Vorkommen in Deutschland nur aus dem Elbtal und dem 
Erzgebirge bekannt 

Oenanthe conioides Schierlings-
Wasserfenchel 

durch natürliche Flussdynamik entstandene, offene 
Schlickböden an strömungsberuhigten Ufern 

Vorkommen in Deutschland nur in den von Ebbe und Flut 
beeinflussten Elbbereichen rund um Hamburg 

Artemisia laciniata Schlitzblättriger Beifuß Vorkommen in Mitteleuropa auf Sonderstandorten, wie 
etwa salzhaltigen, wechselfeuchten Magerwiesen 

in Deutschland ausgestorben 

Luronium natans Schwimmendes 
Froschkraut 

flach überschwemmte, zeitweise sogar trockenfallende 
Uferbereiche von nährstoffarmen bis mäßig nährstoffrei-
chen, stehenden oder langsam fließenden Gewässern; je 
nach Wasserstand Ausbildung von Unterwasser-, 
Schwimm- oder Landformen 

Spiranthes aestivalis Sommer-Drehwurz Standorte, die kontinuierlich durchnässt, zudem kalkreich 
und nährstoffarm sind, u.a. kalkreiche Niedermoore 

Angelica palustris Sumpf-Engelwurz wechselnasse Standorte, insb. Feuchtwiesen 

Liparis loeselii Sumpf-Glanzkraut in Flach- und Zwischenmooren sowie an der Nordsee in 
Dünentälern 

Gladiolus palustris Sumpf-Siegwurz im alpennahen Bereich vor allem wechselnasse bis 
wechselfeuchte kalk- und basenreiche, aber nur nähr-
stoffarme bis mäßig nährstoffreiche Böden 

Thesium ebractea-

tum 

Vorblattloses Leinblatt sandige, saure und wärmebegünstigte Standorte auf 
Heiden und Magerrasen 

Aldrovanda vesicu-

losa 

Wasserfalle geschützte Buchten von Stillgewässern oder Schlenken 
von Flach- und Zwischenmooren mit offenem Bewuchs 

 
Bewertung: 

Genannte Arten sind im Geltungsbereich sowie in dessen Wirkbereich nicht festgestellt wor-
den. 
Aufgrund ihrer Lebensraumansprüche bzw. Verbreitungsschwerpunkte ist ein Vorkommen 
der Arten auf der Fläche des Jugendclubs auszuschließen. 
Eine Beeinträchtigung der geschützten Pflanzenarten des Anhangs IV durch das Vorhaben 
ist nicht möglich.  
 
 
4.2 Wirbellose 

 

Libellen 

Tabelle 6: Anhang IV-Arten Libellen 

Art wiss. Art deutsch Lebensraum 

Gomphus flavipes Asiatische Keiljung-
fer 

strömungsberuhigte Abschnitte und Zonen von Flüssen 

Oxygastra curtisii Gekielte Smaragdli-
belle 

strömungsberuhigte Abschnitte von Flüssen in wärmebe-
günstigter Lage 

Leucorrhinia pectoralis Große Moosjungfer Gewässer mit einer reichhaltigen Ausstattung unter-
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schiedlicher, jedoch nicht zu dichter Pflanzenbestände 

Ophiogomphus cecilia Grüne Flussjungfer Flüsse, die zumindest in Teilbereichen eine sandig-
kiesige Sohle aufweisen 

Aeshna viridis Grüne Mosaikjung-
fer 

Bestände der Krebsschere (Stratiotes aloides) im Nord-
deutschen Tiefland 

Leucorrhinia albifrons Östliche Moosjung-
fer 

kleinere, nährstoffarme Stillgewässer mit einer Verlan-
dungszone 

Sympecma paedisca Sibirische Winterli-
belle 

flachen, besonnten Gewässern mit Röhricht- oder Ried-
Pflanzenbeständen 

Leucorrhinia caudalis Zierliche Moosjung-
fer 

in flachen Gewässern mit dichten, untergetauchten 
Pflanzenbeständen in oft wärmebegünstigten Lagen 

 

Bewertung: 

Nachweise der aufgeführten Anhang IV – Arten wurden im Plangebiet nicht erbracht. 
Aquatische Lebensräume kommen in nur ungünstiger Ausprägung (Graben) vor. Der Bio-
topverbund im Geltungsbereich des B-Planes ist für aquatische kaum Arten ungeeignet.  
Die Lebensraumansprüche von nach Anhang IV geschützten Libellen-Arten werden im Gel-
tungsbereich nicht erfüllt. 
Es kann somit festgehalten werden, dass es bezüglich der Libellenfauna nicht zu arten-
schutzrechtlichen Verbotstatbeständen gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG kommen kann. 
 

 

Käfer 

Tabelle 7: Anhang IV-Arten Käfer 

Art wissenschaftlich Art deutsch Lebensraum 

Rosalia alpina Alpenbock lichte Buchenhangwälder mit süd- und westexpo-
nierter Lage und hohem Totholzangebot 
Vorkommen in Süddeutschland 

Dytiscus latissimus Breitrand größere, möglichst nährstoffarme Stehgewässer 
(Seen und Teiche, auch Fischteiche), mit dichtem 
Pflanzenbewuchs an den Ufern und in der Flach-
wasserzone 

Osmoderma eremita Eremit in Baumhöhlen wärmegeprägter Wälder mit altem 
Laubbaumbestand 

Buprestis splendens Goldstreifiger Prachtkä-
fer 

Baumwipfel abgestorbener alter Nadelbäume, 
hauptsächlich Kiefern 
gilt in Deutschland als ausgestorben 

Carabus variolosus Grubenlaufkäfer rohbodenreiche, sumpfige Quellfluren, Quellrinnsale 
und Schwemmkegel mit stetiger Wasserführung an 
alten Waldstandorten, meist Erlen- und Eschenwäl-
dern 

Cerambyx cerdo Großer Eichenbock, 
Heldbock 

locker gegliederte, lichte Wälder mit hohem Eichen-
anteil 

Phryganophilus ruficol-

lis 

Rothalsiger Düsterkäfer naturnahe Wälder mit Urwaldcharakter 
einziger Nachweis innerhalb von Deutschland im 
Süden Bayerns 

Cucujus cinnaberinus Scharlachkäfer Tal- und Hanglagen von Fluss- und Bachläufen 
Vorkommen in Deutschland nur in Bayern 

Graphoderus bilineatus Schmalbindiger Breitflü-
gel-Tauchkäfer 

schwach bis mäßig nährstoffführende, bis zu einem 
Meter tiefe, größere Standgewässer mit pflanzenrei-
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Art wissenschaftlich Art deutsch Lebensraum 

chen Uferzonen 

Bolbelasmus unicornis Vierzähniger Mistkäfer licht- und wärmebegünstigte Wälder, vor allem Ei-
chenwälder, in Deutschland ausgestorben 

 
Bewertung: 

Die im Anhang IV aufgeführten, geschützten Wasserkäfer (Breitrand, Schmalbindiger Breit-
flügel-Tauchkäfer) können im Bereich des Grabens vorkommen. 
Die Holzkäferarten Heldbock und Eremit (und auch Hirschkäfer) besiedeln alte Eichen bzw. 
Laubbäume. Entsprechend geeignete Habitate kommen auf der VHF nicht vor.  
Ein artenschutzrechtlichen Verbotstatbestand gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG tritt nicht ein. 
Habitate werden durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt. 
 
Tag- und Nachtfalter 

Eine spezielle Prüfung der Vorkommen erfolgte nur in Beziehung zu den Lebensrauman-
sprüchen der Arten. 
 

Tabelle 8: Anhang IV-Arten Tag und Nachtfalter 

Art wissenschaftlich Art deutsch Lebensraum 

Parnassius apollo Apollofalter offene Felslandschaften, in denen die Felsritzen und Vor-
sprünge mit typischen Pflanzenarten der Felsen besetzt sind 

Lycaena helle Blauschillernder Feu-
erfalter 

brachliegende oder randlich ungenutzte Feucht- und Moor-
wiesen, feuchte Hochstaudenfluren und Pfeifengraswiesen, 
Beständen des Schlangen-Knöterichs (Bistorta officinalis) 

Maculinea nausithous Dunkler Wiesenknopf-
Ameisenbläuling 

Standorte mit Vorkommen des Großen Wiesenknopfs (San-

guisorba officinalis) und der Roten Knotenameise (Myrmica 

rubra) 
Euphydryas maturna Eschen-

Scheckenfalter/ Klei-
ner Maivogel 

an das Vorkommen von Eschen in warmen, feuchten und 
lichten Waldbeständen und Grünland-Waldinsel-Mosaiken 
gebunden 

Lopinga achine Gelbringfalter Licht durchflutete Wälder mit gut ausgebildeter Sauer- bzw. 
Süßgrasschicht 

Lycaena dispar Großer Feuerfalter Nass- und Feuchtwiesen, Röhrichten und Hochstaudensäu-
men zur Eiablage und als Lebensraum der Raupen; blütenrei-
chen Wiesen und Brachen zur Nahrungssuche 
Vorkommen bestimmter Ampfer-Arten zur Eiablage notwendig 

Gortyna borelii lunata Haarstrangwurzeleule magere Wiesen und Magerrasen verschiedener Standorte 
eng gebunden an Bestände der einzigen Raupenfutterpflanze, 
den Arznei-Haarstrang (Peucedanum officinale) 

Eriogaster catax Heckenwollafter  
 

lichte Wälder und Heckenlandschaften mit reichlich Schlehe 
und Weißdorn, besonnt und in geschützter und etwas luft-
feuchter Lage  

Maculinea teleius Heller Wiesenknopf-
Ameisenbläuling  
 

nährstoffarme, frische bis (wechsel-)feuchte Wiesen, an das 
Vorkommen des Großen Wiesenknopf (Sanguisorba officina-

lis) als Eiablagepflanze und an als Wirt geeignete Kno-
tenameisen (hauptsächlich Myrmica scabrinodis) gebunden 

Coenonympha o-

edippus 

Moor-
Wiesenvögelchen 

Standorte mit kräftig entwickelter Streuschicht und lückiger 
Pflanzendecke mit einem ausgeprägten dreidimensionalen 
Aufbau, u.a. Pfeifengraswiesen 
Vorkommen in Deutschland nur an Einzelstandorten in Bay-
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Art wissenschaftlich Art deutsch Lebensraum 

ern 

Proserpinus proserpi-

na 

Nacht-
kerzenschwärmer 

Raupen kommen an feuchten und frischen, gelegentlich auch 
trockenen, gut besonnten Standorte mit Nachtkerzen und 
Weidenröschen-Arten vor 
Nektaraufnahme der Falter auf gering genutzten Wiesen so-
wie trockenen Ruderalfluren. 

Zerynthia polyxena Osterluzeifalter  Standorte mit Beständen der Raupenfutterpflanze Osterluzei 
(Aristolochia clematitis) 
aktuelle Nachweise des Vorkommens innerhalb von Deutsch-
land nur in Sachsen 

Maculinea arion Quendel-
Ameisenbläuling 

Standorte lichter Pflanzenbestände und offener Bodenstellen 
an das Vorkommen der Raupenfutterpflanzen Thymian oder 
Dost und die Knotenarmeise (Myrmica scabrinodis) als Wirt 

Colias myrmidone Regensburger Gelb-
ling 

ausgedehnte Kalkmagerrasen, Weidelandschaften und kom-
plexe, lichte Baum-Buschbestände 
in Deutschland seit 2001 ausgestorben 

Parnassius mnemo-

syne 

Schwarzer Apollo an Waldrändern und Heckensäumen, sowie im Bereich von 
lichten Baumbeständen 
Vorkommen in Deutschland nur in den Alpen, auf der Schwä-
bischen Alb und in der Rhön 

Coenonympha hero Wald-
Wiesenvögelchen 

besonnte Grasfluren im Bereich frischer, feuchter bis wechsel-
feuchter Standorte in Wäldern oder an Waldrändern 

 
 

Bewertung: 

Aufgrund ihrer Lebensraumansprüche, Verbreitungsschwerpunkte und der Vergesellschaf-
tung mit im Plangebiet nicht bzw. nicht in großen Beständen vorkommenden Pflanzenarten 
ist ein Vorkommen der Arten im anthropogen überprägten Plangebiet auszuschließen. 
Eine Beeinträchtigung der geschützten Falterarten gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG durch das 
Vorhaben liegt nicht vor.  
 
Weichtiere / Mollusken 

Tabelle 9: Anhang IV-Arten Weichtiere / Mollusken 

Art wissenschaftlich Art deutsch Lebensraum 

Anisus vorticulus Zierliche Tellerschnecke Flachwasserzonen von klaren, sauberen und sau-
erstoffreichen, meist kalkreichen stehenden Ge-
wässern und Gräben mit üppiger Wasservegetation 

Theodoxus transversalis Gebänderte Kahnschnecke saubere, sauerstoffreiche Fließgewässer mit stei-
nigem Grund bzw. Ufer 
Vorkommen in Deutschland nur im Donaueinzugs-
gebiet 

Unio crassus Gemeine Bachmuschel/  
Gemeine Flussmuschel 

Fließgewässer mit klarem, sauerstoffreichem Was-
ser der Gewässergüteklasse I-II über kiesig-
sandigem Grund mit geringem Schlammanteil 
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Bewertung: 

Der nur temporär wasserführende Graben ist für die Arten ungeeignet. 
Eine Beeinträchtigung der im Anhang IV geführten Weichtiere kann ausgeschlossen werden. 
Durch das Vorhaben kommt es zu keiner Beeinträchtigung des Gewässers und dessen Ar-
ten. 
Ein artenschutzrechtlichen Verbotstatbestand gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG tritt nicht ein. 
 
4.3 Amphibien 

Tabelle 10: Anhang IV-Arten Amphibien 

Art wissenschaftlich Art deutsch 

Triturus carnifex Alpen-Kammmolch 

Salamandra atra Alpensalamander 

Alytes obstetricans Geburtshelferkröte 

Bombina variegata Gelbbauchunke 

Triturus cristatus Kammmolch 

Pelophylax (= Rana) lessonae Kleiner Wasserfrosch 

Pelobates fuscus Knoblauchkröte 

Bufo calamita Kreuzkröte 

Hyla arborea Europäischer Laubfrosch 

Rana arvalis Moorfrosch 

Bombina bombina Rotbauchunke 

Rana dalmatina Springfrosch 

Bufo viridis Wechselkröte 

 

Bewertung 

Während der Kartierungen wurden o.g. Arten nicht festgestellt.  
Als Winterquartiere eignen sich die Gehölzstrukturen im UG.  
Es müssen im Falle von Baumaßnahmen Vermeidungsmaßnahmen getroffen werden, um 
eine Beeinträchtigung wandernder und überwinternder Tiere zu vermeiden. Während der 
Frühjahrs- und Sommerwanderung ist die Baufläche durch einen Schutzzaun so zu sichern, 
dass Amphibien nicht das Gelände queren. 
Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG treten nicht ein. 
 
 
4.4 Reptilien 

Tabelle 11: Anhang IV-Arten Reptilien 

Art wissenschaftlich Art deutsch 

Zamenis longissimus Äskulapnatter 

Emys orbicularis Europäische Sumpfschildkröte 

Podarcis muralis Mauereidechse 

Lacerta viridis Östliche Smaragdeidechse 

Coronella austriaca Glatt-/Schlingnatter 

Natrix tessellata Würfelnatter 

Lacerta agilis Zauneidechse 
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Bewertung 

Relevant für das Untersuchungsgebiet ist von oben aufgeführten nur die Zauneidechse. Die 
Habitatausstattung der Zauneidechse besteht aus Sonnenplätzen (z.B. Steine, Totholz, offe-
ne Sandflächen) und deckungsgebender Vegetation zur Thermoregulation, Offenbodenbe-
reichen mit lockerem Substrat als Eiablageplatz sowie Erdlöchern (Mauselöcher), Stein- oder 
Schotterhaufen, Holzhaufen oder Baumstubben als Tages- oder Nachtverstecke (und sofern 
frostfrei auch als Winterquartier). 
Diese Habitatausstattung kommt nur in Ansätzen im Geltungsbereich vor. Zwar gibt es zahl-
reiche Versteckmöglichkeiten in den Müll- und Schutthaufen, aber es fehlen Sonnenplätze 
und offene Sandstellen für die Eiablage. 
Damit bietet die Fläche insgesamt keine günstige Habitatausstattung für die nach Anhang IV 
FFH-Richtlinie streng geschützte Reptilienart.  
Andere Arten, wie die Waldeidechse, konnten ebenfalls nicht nachgewiesen werden. Einige 
wenige Individuen der Blindschleiche wurden gesichtet. 
 

  
Abbildung 16: Bauschutt, Fundort Blindschleiche Abbildung 17: Paletten und Schnittholz, günstiges 

Winterquartier für Reptilien, aber vollständig be-
schattet 

  
Abbildung 18: Weitere Müllablagerungen, gute 
Versteckmöglichkeiten 

Abbildung 19: Sommeraspekt, keine besonnten 
Flächen 

 
Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG treten nicht ein. 
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4.5 Säugetiere 

Tabelle 12: Anhang IV-Arten Säugetiere 

Art wissenschaftlich Art deutsch 

Barbastella barbastellus Mopsfledermaus 

Bison bonasus Wisent 

Canis lupus Wolf 

Castor fiber Biber 

Cricetus cricetus Europäischer Feldhamster 

Eptesicus nilssonii Nordfledermaus 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus 

Felis sylvestris Wildkatze 

Lutra lutra Eurasischer Fischotter 

Lynx lynx Eurasischer Luchs 

Muscardinus avellanarius Haselmaus 

Mustela lutreola Europäischer Wildnerz 

Myotis brandtii Große Bartfledermaus 

Myotis dasycneme Teichfledermaus 

Myotis daubentoni Wasserfledermaus 

Myotis myotis Großes Mausohr 

Myotis mystacinus Kleine Bartfledermaus 

Myotis nattereri Fransenfledermaus 

Nyctalus leisleri Kleinabendsegler 

Nyctalus noctula Abendsegler 

Phocoena phocoena Schweinswal 

Pipistrellus nathusii Rauhhautfledermaus 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus 

Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus 

Plecotus auritus Braunes Langohr 

Plecotus austriacus Graues Langohr 

Sicista betulina Waldbirkenmaus 

Ursus arctos Braunbär 

Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus 

grau = im Untersuchungsraum nicht relevant 
 
1. Fischotter 
In bewaldete, busch- oder schilfbestandene flache Ufer baut der Fischotter seine Höhle, de-
ren Eingang wie beim Biber immer unter Wasser liegen muss. Die Wohnkammer befindet 
sich über der Hochwassergrenze und bleibt so immer trocken. Ein Luftschacht verbindet sie 
mit der Außenwelt. Hier sucht der Fischotter Schutz, zieht seine Jungen auf und ruht sich 
aus. Auch die teils ausgedehnten Wanderungen des Otters (maximal 35 bis 40 Kilometer pro 
Nacht) erfolgen über große Strecken hinweg über Land.  
Der Graben verfügt über kein entsprechendes Nahrungsangebot (Fische, Muscheln), sodass 
ein Vorkommen des Fischotters kaum möglich ist. Die Uferbereiche des Grabens verfügen 
über ungenügende ungestörte Habitate, wie: überhängende Bäume, Sträucher, etwas Schilf 
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und unterspülte Wurzeln, die ihm als Deckung sowie als Ruhe- und gute Jagdplätze dienen. 
Die Wohnbebauung reich nah bis an die Ufer heran.  
Im Untersuchungsbereich konnten keine Nachweise des Fischotters (Trittsiegel, Nahrungs-
reste) gefunden werden. 
Innerhalb des Geltungsbereichs des Vorhabens kann ein Vorkommen aufgrund fehlender 
artspezifischer Biotope ausgeschlossen werden. 
Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG treten nicht ein. 
 
2. Biber 
Der Graben verfügt über einige wenige gute Habitatausstattungen des Bibers. So kommen 
hier zahlreiche Gehölze vor. Ein Nachweis der Art gelang aber nicht. Fraßspuren kommen 
nicht vor. 
Sollte die Art vorkommen, hat sie sich den bereits vorhandenen Störungen angepasst. 
Durch Vermeidungsmaßnahmen, wie die Beschränkung von Bauzeiten auf die Tageszeit, 
können Störungen der nachtaktiven Art vermieden werden, sodass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht eintreten. 
 
2. Fledermäuse  
Baumstrukturen in Verbindung mit den südlich angrenzende Offenlandbiotopen, bieten sehr 
gute Habitatbedingungen für die baumbewohnenden Arten: Rauhhautfledermaus, Großer 
Abendsegler, Kleiner Abendsegler, Bechsteinfledermaus, (Wasserfledermaus), Fransenfle-
dermaus und Braunes Langohr. Auch ein Vorkommen von Fledermäusen in den Altbäumen 
des Geltungsbereichs ist sehr wahrscheinlich. Bevor die Bäume gefällt werden, sind diese 
auf ein Vorkommen von Fledermausquartieren zu untersuchen. Ggf. vorkommende Habitate 
sind im Verhältnis 1:4 bauvorgezogen durch das Anbringen von Fledermauskästen zu erset-
zen.  
 

  
Abbildung 20: Großer Hohlraum, pot. Sommer-
quartier, Esche 

Abbildung 21: Spalt in einem Spitzahorn 
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Abbildung 22: Kellereingang, keine Tür Abbildung 23: Innenansicht des Kellers, glatte 

Wände, wenig Spalten 

 
 
Gebäudebewohnende Arten, wie Zwergfledermaus, Breitflügelfledermaus, Zweifarbfleder-
maus, Graues Langohr, Großes Mausohr, Kleine Hufeisennase und Große Hufeisennase 
sind nicht gefährdet. Gebäude (geeignete Dachböden, Scheunen etc.)  kommen im auf der 
VHF nicht vor. 
Der alte Kellerraum (Ruine im mittleren UG) wurde am 27.02.2024 nochmals untersucht. Es 
konnten keine Fledermäuse im Winterquartier festgestellt werden. Der Kellerraum weist eine 
große Öffnung auf (Tür fehlt). Er ist nicht frostsicher. 
 
Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG treten nicht ein, wenn 
bauvorgezogenen Artenschutzmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) umgesetzt werden. 
 
 
4.6 Europäische Vogelarten nach Art. 1 und Art. 4 Abs. 2 der Vogelschutzrichtlinie 

 
(siehe Ergebnisse der Brutvogelkartierung) 
Europäische Vogelarten nach Art. 1 und Art. 4 Abs. 2 der Vogelschutzrichtlinie haben im 
Geltungsbereich keine geeigneten Bruthabitate. Eine Betroffenheit von Europäische Vogelar-
ten nach Art. 1 und Art. 4 Abs. 2 der Vogelschutzrichtlinie tritt bei Umsetzung der Planung 
nicht ein. 
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4.7 Bundesartenschutzverordnung 

 

Prognose der Potenziale ausgewählter Tier- und Pflanzenarten 

Tabelle 13: Pflanzen- / Flechtenarten 

Art wissenschaftlich Art deutsch Relevanz für das Vorhaben 

Botrychium multifidum Vierteiliger Rautenfarn nicht relevant für Plangebiet 

Nuphar pumila Zwerg-Mummel, Zwerg-Teichrose nicht relevant für Plangebiet 

Pedicularis sceptrum-carolinum Karlszepter Eiszeitreliktart; nicht relevant für 
Plangebiet 

Pulsatilla vernalis Frühlings-Küchenschelle nicht relevant für Plangebiet 

Scorzonera purpurea Violette Schwarzwurzel nicht relevant für Plangebiet 

Lobaria pulmonaria Echte Lungenflechte nicht relevant für Plangebiet 

 

Tabelle 14: Käfer 

Art wissenschaftlich Art deutsch Relevanz für das Vorhaben 

Eurythyrea quercus Goldgrüner Eichenprachtkäfer 

nicht relevant für Plangebiet 

Calosoma reticulatum Genetzter Puppenräuber 

Carabus menetriesi Menetries` Laufkäfer 

Cylindera germanica Deutscher Sandlaufkäfer 

Necydalis major Großer Wespenbock 

Necydalis ulmi Panzers Wespenbock 

Phytoecia virgula Schwarzhörniger Walzenhalsbock 

Aesalus scarabaeoides Schwarzbrauner Kurzschröter 

Gnorimus variabilis Veränderlicher Edelscharrkäfer 

Protaetia aeruginosa Großer Rosenkäfer 

 

Tabelle 15: Heuschrecken 

Art wissenschaftlich Art deutsch Relevanz für das Vorhaben 

Bryodemella tuberculata Gefleckte Schnarrschrecke nicht relevant für Plangebiet 

 

Tabelle 16: Libellen 

Art wissenschaftlich Art deutsch Relevanz für das Vorhaben 

Aeshna subarctica Hochmoor-Mosaikjungfer 

nicht relevant für Plangebiet,  

Ceriagrion tenellum Scharlachlibelle 

Coenagrion armatum Hauben-Azurjungfer 

Coenagrion mercuriale Helm-Azurjungfer 

Coenagrion ornatum Vogel-Azurjungfer 

Nehalennia speciosa Zwerglibelle 

 

Tabelle 17: Tag- und Nachtfalter 
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Art wissenschaftlich Art deutsch Relevanz für das Vorhaben 

Acontia lucida Malveneule 

Eine spezielle Prüfung der 
Vorkommen erfolgte nur in 
Beziehung zu den Lebens-
raumansprüchen der Arten.
Insgesamt betrachtet sind die 
bestehenden Flächen nicht 
als Lebensraum für die auf-
geführten Arten anzusehen. 
 

Alcis jubata Bartflechten-Baumspanner 

Amphipyra livida Tiefschwarze Glanzeule 

Anarta cordigera Moorbunteule 

Aporophyla lueneburgensis Heidekraut-Glattrückeneule 

Arctia villica Schwarzer Bär 

Argynnis laodice Östlicher Perlmuttfalter 

Carsia sororiata Moosbeeren-Grauspanner 

Catocala pacta Bruchweidenkarmin 

Chariaspilates formosaria Moorwiesen-Striemenspanner 

Cleorodes lichenaria Grüner Flechten-Rindenspanner 

Dyscia fagaria Heidekraut-Fleckenspanner 

Eremobina pabulatricula Helle Pfeifengras-Grasbüscheleule 

Eriogaster rimicola Eichen-Wollafter 

Fagivorina arenaria Scheckiger Rindenspanner 

Gastropacha populifolia Pappelglucke 

Hadena irregularis Gipskraut-Kapseleule 

Hipparchia hermione Kleiner Waldportier 

Hipparchia stailinus Eisenfarbener Samtfalter 

Lithophane lamda Sumpfporst-Holzeule 

Lycaena helle Blauschillernder Feuerfalter 

Malacosoma franconica Frankfurter Ringelspinner 

Orgyia antiquiodes Heide-Bürstenspinner 

Parocneria detrita Rußspinner 

Phyllodesma ilicifolia Weidenglucke 

Polymixis polymita Olivbraune Steineule 

Setina roscida Felshalden-Flechtenbärchen 
Simyra nervosa Weißgraue Schrägflügeleule 

Spudaea ruticilla Graubraune Eichenbuscheule 

Synopsia sociaria  Sandrasen-Braunstreifenspanner 
Tephronia sepiaria  Totholz-Flechtenspanner 

Trichosea ludifica Gelber Hermelin 

 

Tabelle 18: Krebse 

Art wissenschaftlich Art deutsch Relevanz für das Vorhaben 

Astacus astacus Edelkrebs Vorkommen im Grabgen  
nicht möglich, 
Aquatische Habitate werden 
durch die den B-Plan nicht 
beeinträchtigt 
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Tabelle 19: Spinnen 

Art wissenschaftlich Art deutsch Relevanz für das Vorhaben 

Arctosa cinerea  - nicht relevant für Plangebiet 

Dolomedes plantarius  - 

 

Tabelle 20: Mollusken 

Art wissenschaftlich Art deutsch Relevanz für das Vorhaben 

Pseudanodonta complanata Abgeplattete Teichmuschel Graben ungeeignet, keine 
Habitate vorhanden bzw. 
keine Beeinträchtigung mög-
lich 

 

Prognose der Potenziale ausgewählter Tierarten 
 
Rote Waldameise 
Auf nordöstlicher VHF befindet sich ein Ameisennest der Art: Rote Waldameise (Formica 
rufa). Für die besonders geschützten Ameisenarten, wie der Roten Waldameise, ist der all-
gemeine Schutz in § 44 BNatSchG erweitert worden. Danach dürfen Waldameisen und ihre 
Entwicklungsformen nicht der Natur entnommen oder gar getötet werden. Jeder Eingriff in 
die Neststruktur ist strengstens untersagt. Es besteht ein absolutes Besitz- und Vermark-
tungsverbot sowie ein Verkehrsverbot für Waldameisen 
Alle Ameisen genießen als wildlebende Tierarten einen so genannten Mindestschutz. Dieser 
allgemeine Schutz ist im Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnatur-
schutzgesetz - BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542 / FNA 791- 9) geregelt.  
 
 

 

Abbildung 24: Nest der Roten Waldameise im 
UG 

 

Abbildung 25: Lage des Nestes der Roten Wald-
ameise 

 
Im Rahmen der Baumaßnahmen ist mit einer Tötung von Individuen in großem Umfang zu 
rechnen. Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG treten aber 
nicht ein, wenn bauvorgezogenen Artenschutzmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) umgesetzt 
werden. Das Volk muss durch geschultes Personal schonend in eine ruhige Umgebung um-
gesiedelt werden. 
 



AFB                                 GML Nr. 62 „Wohnbebauung südlich Schönfließer Straße“ in Mühlenbeck 

VORLAND – Landschafts- und Freiraumplanung 31

5 Wirkfaktoren des Vorhabens 

 
5.1 Relevante Projektwirkungen 

Zusammenfassend kommen folgende naturschutzfachliche Konflikte durch das Vorhaben 
zum Tragen: 
Die Auswirkungen auf das Schutzgut Fauna bestehen in: 

Anlagenbedingt 

• Beseitigung von Revierflächen gehölzbrütender Arten: Amsel, Elster, Gartenbaumläu-
fer, Mönchsgrasmücke, Nachtigall, Rotkehlchen, Ringeltaube, Zilpzalp, Zaunkönig 

• Beseitigung von Baumhöhlen (Bruthabitate) der Arten Kohlmeise und Blaumeise 

• Potentielle Beeinträchtigung von Sommerquartieren baumbewohnender Fledermäuse 

Betriebsbedingt 
• keine 

Baubedingt 

• Potentiell baubedingte Beeinträchtigung von Brutvogelarten bei einer Baufeldfreima-
chung während der Brutzeit, Gebüschflächen und Bäume: Amsel, Elster, Garten-
baumläufer, Mönchsgrasmücke, Nachtigall, Rotkehlchen, Ringeltaube, Zilpzalp, 
Zaunkönig, Kohlmeise und Blaumeise 

• Potentielle Beeinträchtigung von Amphibien während der Frühjahres- oder Herbst-
wanderung 

• Beseitigung eines Nestes der Art: Rote Waldameise 
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6 Konfliktanalyse  

 
6.1 Brutvögel 

 

Gilde Gehölzbrüter 

Auf der VHF sind die nachgewiesenen Arten: Amsel, Elster, Gartenbaumläufer, Mönchs-
grasmücke, Nachtigall, Rotkehlchen, Ringeltaube, Zilpzalp, Zaunkönig beim Entfernen der 
Brutgehölze pot. direkt betroffen.  
Bauzeitlich können Gebüschbrüter bei einer Bauphase während ihrer Aufzucht- und Fort-
pflanzungszeit gestört werden. 
 
Der § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BNatSchG kann somit für diese Arten zum Tragen kommen. Der 
Verbotstatbestand kann durch die Festlegung von Bauzeitenregelungen vermieden werden. 
 
 

Gilde Höhlen- und Halbhöhlenbrüter 

Zur Gilde gehören auf der VHF Blau- und Kohlmeise. 
(Die typische Gebäudebrüter: Rauchschwalben, Hausrotschwanz sowie Mauersegler nutzen 
den Geltungsbereich nur zur Jagd.) 
In zahlreichen Bäumen wurden geeignete Baumhöhlen aufgenommen. Durch das Entfernen 
von Bäumen gehen Bruthabitate verloren. Diese sind im Verhältnis 1:2 durch das Anbringen 
von artspezifischen Nistkästen bauvorgezogen zu kompensieren. 
Durch die bauvorgezogene Maßnahme: CEF -1: Anbringen von Nistkästen und Festlegung 
von Bauzeitenregelungen kann der Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 2 
BNatSchG vermieden werden. 
 

Nahrungsgäste 
Entfällt, ausreichend Ausweichfläche 

 

6.2 Amphibien 

Bei der Räumung des Baufeldes könnte es zu einer Tötung von Individuen oder Verletzun-
gen von Individuen kommen. Bei Vorkommen wandernder Amphibienarten (u.a. z. B. Kleiner 
Teichfrosch oder Erdkröte) zum oder vom Graben wären Verbotstatbestände aufgrund des 
erhöhten Tötungsrisikos im Zuge der Frühjahrs- oder Herbstwanderung zwischen Winter- 
und Sommerlebensraum nicht auszuschließen. Um eine Tötung zu vermeiden, sind Bautä-
tigkeiten während der Wanderungszeit März-April und Oktober-November zu unterlassen. 
Können beeinträchtigende Arbeiten auf dem Gelände zu den genannten Zeiten nicht ausge-
schlossen werden, so ist vor Beginn der Wanderungszeit im Februar ein Amphibienzaun auf 
der gewässerabgewandten Seite des Pfades (westl. und südl. anliegender Weg) aufzustel-
len. Die Tiere sind abzusammeln und auf die andere Seite umzusetzen. Nach Einwanderung 
in das Laichgewässer, ist der Amphibienzaun auf die andere Seite des Weges umzustellen 
und zu betreuen. (Betreuung und Freigabe durch ökologische Bauüberwachung). 

Ein Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG liegt bei Beachtung der Vermeidungs- 
und Verminderungsmaßnahmen nicht vor. 
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6.3 Fledermäuse 

 
Baumhabitate: 

Bei Baumfällungen sind diese durch die ÖBB nach dem aktuellen Vorkommen von Fleder-
mäusen zu untersuchen.  

Das Entfernen von nachgewiesenen Habitaten und pot. Habitatbäumen ist im Verhältnis 1:4 
bauvorgezogen durch das Anbringen von Fledermauskästen in umliegenden Strukturen zu 
ersetzen. 

Baumfällungen sind nur im gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum (01.10. bis 29.02.) mög-
lich. 

 

6.4 Ergebnis der Konfliktanalyse 

Tabelle 21: artbezogenes Ergebnis der Relevanzprüfung 
Artname Schutz Status Bestand/Vorkommen Vertiefende 

Betrachtung 

Brutvögel Streng 
geschützt 

Gebüsche, Baum-
höhlen 

Brutvögel der Höhlenbäume im UG 
und der Gebüsche 

Ja  

Fledermäuse Streng 
geschützt 

Baumhöhlen, Ge-
bäudenischen 

Pot. Habitatbäume vorhanden Potenzial-
abschätzung, 
Untersuchung 

eines Kellers und 
Potenzialbäume 

Amphibien Streng 
geschützt 

Wanderroute zwi-
schen Sommer-
und Winterhabita-
te 

Gefährdung nur während der Herbst-
und Winterwanderung und Baufeld-
freimachung: Entfernen von Landha-
bitaten 

Ja  

Biber, Fischotter Streng 
geschützt 

Anliegende Habi-
tatflächen 

Graben und anliegende Gehölzbioto-
pe 

Potenzial-
abschätzung 
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7 Herleitung von Artenschutzmaßnahmen 

Die Umsetzung der baulichen Vorzugslösung kann ohne baubedingte Eingriffe in mögliche 
Brutreviere von Vögeln, mögliche Habitate von Fledermäusen und Wanderrouten von Am-
phibien nicht umgesetzt werden. Jedoch können die Eingriffe durch die Festlegung von ge-
eigneten Ausgleichs-, Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen ausgeglichen bzw. deut-
lich abgemildert bzw. vermieden werden. 

Folgende Vermeidungsmaßnahmen werden für erforderlich gehalten. 
• 1 VASB – Bauzeitenregelung Brutvögel 

• 2 VASB – Bauzeitenregelung Fledermäuse 

• 3 VASB –Schutzmaßnahme Amphibien 

• 4 VASB – Bauzeitenregelung Biber  

 

Folgende bauvorgezogene Maßnahme wird für erforderlich gehalten. 
• CEF 1 – Höhlenbrüter 

• CEF 2 – Fledermäuse 

• CEF 3 – Rote Waldameise 

 

Alle Maßnahmen werden nachfolgend kurz beschrieben. 
 
 
1 VASB  Bauzeitenregelung Brutvögel 

Zur Vermeidung des Tötungsverbotes sind Bauzeitenregelungen zu beachten, die gewähr-
leisten, dass sämtliche vorbereitende Bauarbeiten außerhalb der Brutzeit durchgeführt wer-
den. Dies betrifft sowohl die Fällmaßnahmen als auch die Beseitigung der Vegetation (Bau-
feldräumung). Die artspezifischen bzw. artengruppenspezifischen Ausschlusszeiten umfas-
sen insgesamt betrachtet die Zeitspanne vom 01.03. bis 30.09.  
 

2 VASB  Bauzeitenregelung Fledermäuse 

Zur Vermeidung des Tötungsverbotes sind Bauzeitenregelungen zu beachten, die gewähr-
leisten, dass Baumfällungen nur im Zeitraum 01.10. bis 29.02. stattfinden. In der Zeit zwi-
schen 20.00 Uhr und 05.00 Uhr (Jagdzeit) sind die Arbeiten einzustellen. 

 
3 VASB  Fledermäuse: Einsatz ökol. Baubegleitung 
Um zu verhindern, dass in zu fällenden Bäumen Fledermäuse beeinträchtigt werden, sind 
diese vor Fällung durch einen Gutachter zu beurteilen. Gebäudeteile (der Keller!) sind vor 
dem Abriss ebenfalls auf das aktuelle Vorkommen von Fledermäusen zu untersuchen. 
 
4 VASB  Fledermäuse: Beleuchtung der Baustellenbereiche 
Um Fledermäuse während der Jagd nicht zu stören, sind die Baustellen entlang des Gehölz-
streifens von Beleuchtung freizuhalten oder durch geeignete Maßnahmen fledermausfreund-
lich zu beleuchten. 
Durch die Einhaltung der folgenden Vermeidungsmaßnahmen können die Beeinträchtigun-
gen der jeweiligen Schutzgüter vermieden oder verringert werden. 
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5 VASB –Schutzmaßnahme Amphibienzaun 

Nach dem Wandern der Tiere aus den Winterhabitaten des Baufeldes in den Graben ist ein 
Amphibienzaun auf der gewässerabgewandten Seite (westliche Grundstücksgrenze des B-
Plangebietes zum Graben hin) aufzustellen. Der Zaun muss im Jahr vor der Baumaßnahme 
im Mai aufgestellt werden, um ein Einwandern der Tiere in das Baufeld zu verhindern. Ggf. 
noch auf der Baufläche vorkommende Amphibien sind einzusammeln und umzusetzen. Be-
treuung und Freigabe durch ökologische Bauüberwachung). 

 

6 VASB – Bauzeitenregelung Biber 

Um Störungen und Gefährdungen der dämmerungs- und nachtaktiven Art zu vermeiden, 
sind Arbeiten im Geltungsbereich auf die Tagzeit zu begrenzen. Mit Eintritt der Dämmerung 
sind die Arbeiten einzustellen und erst wieder bei Sonnenaufgang aufzunehmen. 

 
7 VASB - Schutz von Nestern Gr. Rote Waldameise 
Das Ameisennest ist durch die UBB vor Baubeginn auf eine aktuelle Besiedlung der Großen 
Roten Waldameise zu kontrollieren. Bei einer aktuellen Nutzung des Nestes und einer 
gleichzeitigen bauseitigen Beeinträchtigung, ist das Nest an einen geeigneten Standort um-
zusetzen (CEF 3). 

Die übrigen Abschnitte des Baufeldes sind regelmäßig durch Begehungen hinsichtlich eines 
Vorkommens zu kontrollieren. 

 

 

CEF 1 – Höhlenbrüter 

Für den Verlust von Bruthabitaten höhlenbrütender Arten (Blaumeise, Kohlmeise, Star) sind 
bauvorgezogen im Verhältnis 1:2 Nistkästen anzubringen.  

Die Nistkästen sind bauvorgezogen und bei Fällung zum nächsten Nutzungszeitraum zur 
Verfügung zu stellen.  

 

Die Anzahl und Ausführungen der Nistkästen werden durch einen Sachverständigen im wei-
teren Planungsverlauf nach aktueller Begutachtung der tatsächlich zu fällenden Bäume fest-
gelegt. Derzeit befinden sich im UG 21 Baumhöhlen, die als Bruthabitate geeignet sind. Bei 
vollständiger Fällung dieser Bäume sind 42 Nistkästen bauvorgezogen anzubringen. 
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Tabelle 22 Bauvorgezogen anzubringende Ersatzniststätten für Brutvögel - Höhlenbrüter 

Betroffene Art Kastentyp  Anbringung Produktbeispiel 

Brutvögel, 
versch. Arten 
u.a. Kohlmei-
se, Haussper-
ling 

 
 

Nisthöhle mit 
Fluglochweite 
32 mm 

 

 

 

 

14 Stück 

(bei Fällung 
aller Höhlen-
bäume) 

Anbringung in einer 
Höhe von mind. 2 m 
bis  
3 m; Ausrichtung 
nach Osten oder 
Südosten8 

 

Abbildung 26: Nisthöhle Typ 1B, Sch-
wegler 

kleine Brutvö-
gel, versch. 
Arten Meisen 

Nisthöhle mit 
Fluglochweite 
>32 mm 

 

 

 

 

 

14 Stück 

(bei Fällung 
aller Höhlen-
bäume) 

Anbringung in einer 
Höhe von mind. 2 m 
bis  
3 m; Ausrichtung 
nach Osten oder 
Südosten9 

 

Abbildung 27: https://www.nistkasten-
hasselfeldt.de/Vogelkaesten 

größere Sing-
vögel,  Star 

Nisthöhle mit 
Fluglochweite 
>45 mm 

 

 

 

 

14 Stück 

(bei Fällung 
aller Höhlen-
bäume) 

Anbringung in einer 
Höhe von mind. 2 m 
bis  
3 m; Ausrichtung 
nach Osten oder 
Südosten 

 

Abbildung 28: https://www.nistkasten-
hasselfeldt.de/Vogelkaesten 

 

 
8 Weitere Informationen unter https://baden-wuerttemberg.nabu.de/tiere-und-

pflanzen/voegel/voegelnhelfen/nistkaesten/wissenswertes/21665.html 
9 Weitere Informationen unter https://baden-wuerttemberg.nabu.de/tiere-und-

pflanzen/voegel/voegelnhelfen/nistkaesten/wissenswertes/21665.html 
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CEF 2 - Fledermäuse 

Als Kompensation der pot. Sommerquartierverluste von Fledermäusen sind Fledermauskäs-
ten bauvorgezogen an Bäumen/Fassade oder ähnlichen geeigneten Strukturen mit räumli-
chem Zusammenhang zum Eingriffsstandort anzubringen.  
Dieses hat so zu erfolgen, dass sie nach der Beseitigung der jetzigen Habitatstrukturen zur 
nächsten Aufzuchtsaison für die Artgruppe zur Verfügung stehen.  
 
Die Anzahl und Ausführungen der Fledermauskästen werden durch einen Sachverständigen 
im weiteren Planungsverlauf nach aktueller Begutachtung der tatsächlich zu fällenden Bäu-
me festgelegt. Sollten alle Bäume von einer Fällung betroffen sein, so sind für die 11 pot. 
Habitatbäume 44 Spaltenkästen anzubringen.  
 
Tabelle 23 Bauvorgezogen anzubringende Fledermauskästen 

Betroffene 
Art 

Kastentyp  Anbringung Produktbeispiel 

Fledermäuse,  
versch. Arten  

Spaltenkasten 

 

 

 

44 Stück  

(bei Fällung 
aller Habitat-
bäume) 

Anbringung  

in einer Höhe von 
mind. 3 m bis 5 m 
mit freiem An-
flug10 

 
Abbildung 29: Spaltenkasten nach Dr. Na-
gel, Hasselfeldt 

alternativ: 

Fledermäuse,  

versch. Arten 

 

Höhlenkasten 

Anbringung in 

einer Höhe von 

mind. 3 m bis 5 m 

mit freiem Anflug3 

 

Abbildung 30: Fledermaushöhle, Hassel-
feldt 

 
10 Weitere Informationen unter https://www.fledermausschutz.de/fledermausschutz/anbringen-von-

fledermauskaesten/ 
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Abbildung 31: Fledermaus-Rundkasten 
nach Dr. Nagel 

 
CEF 3 Umsiedeln eines Ameisennestes (wenn besiedelt) 

Bei Nachweis eines Ameisennestes, muss dieser vor Beginn der Baumaßnahmen in unge-
störte Bereiche umgesetzt werden. Die Fläche muss folgende Bedingungen erfüllen: 
- Besonnte Bereiche 

- Trockener Standort 

- Morsches Holz zum Nisten, geeignet sind alte Totholzstämme 

(Eine Antragstellung bei der Naturschutzbehörde für eine artenschutzrechtliche Ausnahme-
genehmigung zur Umsiedlung von Waldameisen ist bauvorgezogen vorzunehmen). Der 
Neustandort muss mindestens 300 Metern Entfernung vom bisherigen Ameisen-Nest liegen. 
Das Umsiedeln muss bauvorgezogen im Zeitraum Mitte März bis Ende Mai (spätestens Mitte 
Juli) während der Sonnung am frühen Vormittag erfolgen. Die Umsiedlung hat innerhalb ei-
nes Tages stattzufinden unter besonderer Achtsamkeit für die Königin mit Startfütterung (Zu-
cker) am Neustandort. Innerhalb einer Woche sind evtl. restliche Ameisen einzufangen und 
ebenfalls umzusiedeln. 

V/M 1: Biotopschutz Graben 

Aquatische Biotope, Uferzonen sowie Ufergehölze dürfen nicht befahren, überbaut oder als 
Lagerfläche genutzt werden. 

 
8 Zusammenfassung der artenschutzrechtlichen Prüfung 

Ziel der Aufstellung des Bebauungsplanes ist es, die planungsrechtliche Voraussetzung für 
Wohnbebauung zu schaffen. 
Arterfassungen wurden für die Artengruppe Reptilien, Vögel (Brutvögel) und Amphibien 
durchgeführt. Im Ergebnis wurden einige kommune Baum- und Gebüschbrüter ermittelt, für 
die voraussichtlich ein Revierverlust durch evtl. Baumaßnahmen und Gehölzentfernung ein-
treten wird. Es wurden pot. Habitate von Fledermäusen in den Altbäumen und an den Ge-
bäuden analysiert. Die nachgewiesenen Amphibien nutzen den Geltungsbereich als Winter-
lebensraum. Ein Ameisennest der Roten Waldameise wurde festgestellt.  
Durch Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sowie CEF Maßnahmen werden Beein-
trächtigungen dieser Artengruppen vermieden. 
Die weiteren Artengruppen bzw. Arten wurden anhand ihrer artspezifischen Habitatansprü-
che bewertet, sie konnten hinsichtlich einer Beeinträchtigung durch das Vorhaben als nicht 
relevant ausgeschlossen werden.  
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Tabelle 24: Übersicht über das Eintreten von Zugriffsverboten und zum Bedarf einer Aus-
nahme – Tierarten 

Art/Artengruppe Fangen/ Verletzen/ 

Töten (§ 44 Abs. 1 
Nr. 1 BNatSchG) 

Störung (§ 44 Abs. 
1 Nr. 2 BNatSchG) 

Schädigung Fort-

pflanzungs- u. 

Ruhestätten 

(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG) 

Ausnahme 

notwendig? 

Brutvögel - nein, mit Maßnah-
me 

1 VASB 

- nein, mit Maß-
nahme  

1 VASB 

- nein, mit Maß-
nahme  

CEF 1 

nein 

Fledermäuse - nein, mit Maßnah-
me 

2 VASB 

3 VASB 

- nein, mit Maß-
nahme  

2 VASB 

3 VASB 

4 VASB 

- nein, mit Maß-
nahme  

CEF 2 

nein 

Amphibien - nein, mit Maßnah-
me 

5 VASB 

- nein, mit Maß-
nahme  

5 VASB 

nein nein 

Biber - nein, mit Maßnah-
me  

6 VASB 

- nein, mit Maß-
nahme  

6 VASB 

nein  nein 

Rote Waldameise - nein, mit Maßnah-
me  

7 VASB 

- nein, mit Maß-
nahme  

7 VASB 

- nein, mit Maß-
nahme  

CEF 3 

Ja, bei 

Nachweis 

des Vor-

kommens 

(Umsied-

lung) 

Es ist festzuhalten, dass erhebliche Beeinträchtigungen von streng geschützten Arten wie 
von Europäischen Vogelarten, von Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie wie Reptilien, 

Fledermäuse oder Arten der Bundesartenschutzverordnung, wie Rote Waldameise bei Ein-
haltung von z.T. bauvorgezogenen Ausgleichs-, sowie Vermeidungs- und Verminderungs-
maßnahmen nicht zu erwarten sind. 
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Anhang 1: Baumliste 

Nummer 
in Karte 
Biotope dt. Bezeichnung Wiss.  Name Abk. 

Stamm-
durch-

messer 
in cm 

Stamm-
umfang 
in cm Vitalität 

Habitat 
Baum-
brüter 

Habitat Fle-
dermäuse Bemerkungen 

1 Hängebirke Betula pendula BePe 40 126 1    
8 Robinie Robinia pseudoacacia RoPs 20/20 63 1   zwei-stämmig 

9 Spitzahorn Acer platanoides AcPl 30 94 1    
10 Spitzahorn Acer platanoides AcPl 30 94 1    
11 Spitzahorn Acer platanoides AcPl 30 94 1    
13 Silberweide Salix alba SaAl 30 94 1    
14 Spitzahorn Acer platanoides AcPl 30 94 1    
15 Spitzahorn Acer platanoides AcPl 30 94 1    
16 Robinie Robinia pseudoacacia RoPs 25 79 1    
18 Silberweide Salix alba SaAl 40 126 1    
19 Robinie Robinia pseudoacacia RoPs 30 94 1    
20 Spitzahorn Acer platanoides AcPl 30 94 1    
21 Spitzahorn Acer platanoides AcPl 30 94 3   Pilzbefall 

22 Robinie Robinia pseudoacacia RoPs 25 79 1  1 Habitatbaum 

23 Silberweide Salix alba SaAl 45 141 1 1  eine Bruthöhle 

24 Silberweide Salix alba SaAl 40 126 1    
25 Silberweide Salix alba SaAl 40 126 1    
26 Silberweide Salix alba SaAl 35 110 1    
27 Silberweide Salix alba SaAl 35 110 1    
28 Silberweide Salix alba SaAl 35 110 1    
29 Stieleiche Quercus robur QuRo 30 94 1    
30 Silberweide Salix alba SaAl 40 126 1    
31 Robinie Robinia pseudoacacia RoPs 25 79 1    
32 Robinie Robinia pseudoacacia RoPs 20 63 1    



AFB                                 GML Nr. 62 „Wohnbebauung südlich Schönfließer Straße“ in Mühlenbeck 

VORLAND – Landschafts- und Freiraumplanung 43

Nummer 
in Karte 
Biotope dt. Bezeichnung Wiss.  Name Abk. 

Stamm-
durch-

messer 
in cm 

Stamm-
umfang 
in cm Vitalität 

Habitat 
Baum-
brüter 

Habitat Fle-
dermäuse Bemerkungen 

33 Silberweide Salix alba SaAl 40 126 1    
34 Silberweide Salix alba SaAl 40 126 1    
35 Silberweide Salix alba SaAl 50 157 1 1 1 eine Baumhöhle 

36 Silberweide Salix alba SaAl 40 126 1    
37 Robinie Robinia pseudoacacia RoPs 40/40 126 1   zwei-stämmig 

38 Robinie Robinia pseudoacacia RoPs 40/35 126 1   zwei-stämmig 

39 Robinie Robinia pseudoacacia RoPs 40 126 1    
40 Robinie Robinia pseudoacacia RoPs 35 110 1    
41 Robinie Robinia pseudoacacia RoPs 30 94 1    
42 Silberweide Salix alba SaAl 30 94 1    
43 Silberweide Salix alba SaAl 30 94 1    
44 Silberweide Salix alba SaAl 40 126 1    
45 Silberweide Salix alba SaAl 40 126 1    
46 Silberweide Salix alba SaAl 30/30/30 94 1   drei-stämmig 

47 Silberweide Salix alba SaAl 50/45 157 1   zwei-stämmig 

48 Silberweide Salix alba SaAl 40 126 1    
49 Silberweide Salix alba SaAl 35 110 1    
50 Silberweide Salix alba SaAl 35 110 1    
51 Walnuss Juglans regia JuRe 45 141 1    
52 Walnuss Juglans regia JuRe 50 157 2 3 1 3 Baumhöhlen 

53 Spitzahorn Acer platanoides AcPl 25 79 1    
54 Spitzahorn Acer platanoides AcPl 25 79 1    
55 Spitzahorn Acer platanoides AcPl 35 110 1    
56 Birne Pyrus communis PyCo 40 126 3 1  eine Bruthöhle, krank 

57 Robinie Robinia pseudoacacia RoPs 30 94 1    
58 Robinie Robinia pseudoacacia RoPs 40 126 1    
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Nummer 
in Karte 
Biotope dt. Bezeichnung Wiss.  Name Abk. 

Stamm-
durch-

messer 
in cm 

Stamm-
umfang 
in cm Vitalität 

Habitat 
Baum-
brüter 

Habitat Fle-
dermäuse Bemerkungen 

59 Silberweide Salix alba SaAl 40 126 1    
60 Robinie Robinia pseudoacacia RoPs 50/40 157 1    
61 Robinie Robinia pseudoacacia RoPs 40 126 1    
62 Robinie Robinia pseudoacacia RoPs 40 126 1    
63 Robinie Robinia pseudoacacia RoPs 35 110 1    
64 Silberweide Salix alba SaAl 20/30 94 1   zwei-stämmig 

65 Silberweide Salix alba SaAl 40 126 1    

66 Hängebirke Betula pendula BePe 30 94 1   
umgeben von jungen Hänge-
birken und Espen 

67 Spitzahorn Acer platanoides AcPl 40 126 1    
68 Hängebirke Betula pendula BePe 25 79 1    
69 Silberweide Salix alba SaAl 70 220 1    
70 Silberweide Salix alba SaAl 30 94 1    
71 Silberweide Salix alba SaAl 30 94 1    
72 Silberweide Salix alba SaAl 35 110 1    
73 Silberweide Salix alba SaAl 40 126 1    
74 Silberweide Salix alba SaAl 60 188 3   Astabbrüche 

75 Silberweide Salix alba SaAl 45 141 1    
76 Silberweide Salix alba SaAl 35 110 1    
77 Silberweide Salix alba SaAl 55 173 1    
78 Silberweide Salix alba SaAl 40 126 1    
79 Stieleiche Quercus robur QuRo 50/50/50 157 1   drei-stämmig 

80 Bergahorn Acer pseudoplatanus AcPs 30 94 1    
81 Stieleiche Quercus robur QuRo 50 157 1    
82 Stieleiche Quercus robur QuRo 55 173 1    
83 Stieleiche Quercus robur QuRo 55 173 1    
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Nummer 
in Karte 
Biotope dt. Bezeichnung Wiss.  Name Abk. 

Stamm-
durch-

messer 
in cm 

Stamm-
umfang 
in cm Vitalität 

Habitat 
Baum-
brüter 

Habitat Fle-
dermäuse Bemerkungen 

84 Robinie Robinia pseudoacacia RoPs 45 141 1    
85          fehlt 

86 Stieleiche Quercus robur QuRo 55 173 1    
87 Hängebirke Betula pendula BePe 40 126 3   krank 

88 Robinie Robinia pseudoacacia RoPs 35 110 1    
89 Robinie Robinia pseudoacacia RoPs 25 79 1    
90 Robinie Robinia pseudoacacia RoPs 25 79 3  1 Spalten 

91 Robinie Robinia pseudoacacia RoPs 25 79 3  1 Spalten 

92 Robinie Robinia pseudoacacia RoPs 25 79 3  1 Spalten 

93 Stieleiche Quercus robur QuRo 40 126 1    
94 Spitzahorn Acer platanoides AcPl 40/35 126 1    
95 Stieleiche Quercus robur QuRo 40 126 1    
96 Stieleiche Quercus robur QuRo 45 141 1    
97 Stieleiche Quercus robur QuRo 50 157 1    
98 Stieleiche Quercus robur QuRo 40 126 1    
99 Spitzahorn Acer platanoides AcPl 35 110 1    

100 Hängebirke Betula pendula BePe 40 126 4 1 1 abgestorben, eine Baumhöhle 

101 Spitzahorn Acer platanoides AcPl 30 94 1   
4 Stück, in der Nähe Ansamm-
lung von jungen Spitzahornen 

102 Stieleiche Quercus robur QuRo 85 251 2   Zwiesel 

103 Spitzahorn Acer platanoides AcPl 50 157 1    
104 Robinie Robinia pseudoacacia RoPs 20/20 63 1   zwei-stämmig, Zwiesel 

105 Robinie Robinia pseudoacacia RoPs 30 94 1    
106 Robinie Robinia pseudoacacia RoPs 50 157 1    
107 Gemeine Esche Fraxinus excelsior FrEx 90 283 3 1 1 zwei Bruthöhlen 

108 Gemeine Esche Fraxinus excelsior FrEx 40 126 3 1  eine Bruthöhle 
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Baum-
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Habitat Fle-
dermäuse Bemerkungen 

109 Spitzahorn Acer platanoides AcPl 85 267 1    
110 Robinie Robinia pseudoacacia RoPs 40 126 1   Nest, vermutlich Elster 

111 Waldkiefer Pinus sylvestris PiSy 40 126 1    
112 Robinie Robinia pseudoacacia RoPs 30 94 1    
113 Walnuss Juglans regia JuRe 20 63 1    
114 Stieleiche Quercus robur QuRo 12 38 1    
115 Hängebirke Betula pendula BePe 20 63 1    
116 Hängebirke Betula pendula BePe 30 94 1    
117 Stieleiche Quercus robur QuRo 80 251 1    
119 Stieleiche Quercus robur QuRo 20 63 1    
120 Stieleiche Quercus robur QuRo 45 141 1    
121 Spitzahorn Acer platanoides AcPl 25 79 1    
122 Apfel Malus domestica MaDo 25 79 3 1  eine Baumhöhle 

123 Apfel Malus domestica MaDo 10 31 1    
124 Apfel Malus domestica MaDo 15 47 3 1  eine Baumhöhle 

125 Birne Pyrus communis PyCo 30 94 1    
126 Pflaume Prunus domestica PrDo 40 126 2 1 1 Habitatbaum 

127 Apfel Malus domestica MaDo 25 79 4 1  abgestorben, eine Baumhöhle 

128 Apfel Malus domestica MaDo 15 47 3 1  eine Baumhöhle 

129 Hängebirke Betula pendula BePe 45 141 3 3 1 vier Baumhöhlen 

130 Hängebirke Betula pendula BePe 35 110 4 1  abgestorben, eine Baumhöhle 

455 Spitzahorn Acer platanoides AcPl 15 47 1    
456 Spitzahorn Acer platanoides AcPl 15 47 1    
457 Gemeine Esche Fraxinus excelsior FrEx 40 126 1    
458 Gemeine Esche Fraxinus excelsior FrEx 40 126 1    
459 Spitzahorn Acer platanoides AcPl 120 377 3 1  Habitatbaum 
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460 Waldkiefer Pinus sylvestris PiSy 40 126 1    
461 Spitzahorn Acer platanoides AcPl 30 94 1    
462 Spitzahorn Acer platanoides AcPl 30 94 1    
463 Stieleiche Quercus robur QuRo 20 63 1    
464 Spitzahorn Acer platanoides AcPl 20 63 1    
465 Hängebirke Betula pendula BePe 20/30 94 4 1  abgestorben, eine Baumhöhle 

467 Hängebirke Betula pendula BePe 30 94 4   abgestorben 

468 Spitzahorn Acer platanoides AcPl 70 220 1    
470 Spitzahorn Acer platanoides AcPl 40 126 1    
471 Gemeine Esche Fraxinus excelsior FrEx 35 110 1    
472 Gemeine Esche Fraxinus excelsior FrEx 35 110 1    
473 Gemeine Esche Fraxinus excelsior FrEx 35 110 3 1 1 eine große Baumhöhle 

474 Gemeine Esche Fraxinus excelsior FrEx 40 126 1    
475 Gemeine Esche Fraxinus excelsior FrEx 40 126 1    
476 Gemeine Esche Fraxinus excelsior FrEx 40 126 1    
477 Spitzahorn Acer platanoides AcPl 40 126 1    
478 Bergahorn Acer pseudoplatanus AcPs 40 126 1    

479 Spitzahorn Acer platanoides AcPl 
50/20/ 
40/30 157 1   vier-stämmig 

480 Spitzahorn Acer platanoides AcPl 
20/20/ 

40/35/40 126 1   fünf-stämmig 

481 Spitzahorn Acer platanoides AcPl 10 31 1    
482 Spitzahorn Acer platanoides AcPl 15 47 1    
483 Spitzahorn Acer platanoides AcPl 20 63 1    

          

      Summe 21 11  
148 Bäume insgesamt 




